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1. Was umrahmt die „Bildungsdiskussion“ in der Jugendarbeit?

1.1 Durch die bildungspolitische und schulpolitische neue Lage ist die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe und damit auch der Jugendarbeit angesagt.

Das macht sich auch daran deutlich, dass die Jugendarbeit seit einigen Monaten im Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (MSJK) ressortiert (früher im MFJFG).

1.2 In NRW wird die Offene Ganztagsgrundschule sukzessive eingeführt (235 / 77).

1.3 Damit stellt sich auch für die Offene Arbeit wie für die Jugendarbeit im Allgemeinen die Frage, in wie weit sie eine Zusammenarbeit mit der Schule ins Auge fassen oder aus guten Gründen davon u. Ust. absehen will.

1.4 Die Offene Arbeit muss sich fragen lassen (oder fragt sich inzwischen selbst), wie sie es mit der „Bildung“ hält (Gretchen –Frage). Deswegen ja auch die heutige Tagung zum Thema.

1.5 Es ist vernünftig, daran zu erinnern, dass es neben der Bildungsfrage, die relativ kurzfristig in der jetzt zu beobachtenden Form dominant geworden ist, noch andere Dinge gibt, die für die Offene Arbeit wichtig sind.

1.6 Dabei ist zu denken an:

      - die Bemühungen um Qualitätsentwicklung (WANJA, 

        Selbstevaluationskonzepte),

      - die vollkommen unübersichtlichen Förderungen  durch das Land,

        die Kommunen und auch bei den Freien Trägern in dem Sinne, dass nur von

        Jahr zu Jahr die Ausstattung mit Geld verlässlich ist,

      - den verpflichtenden Wirksamkeitsdialog, der 

        bei den rund 170 Jugendämtern kommunale Wirksamkeitsdialoge nach sich

        zieht.

        Er soll bekanntlich das Profil und die Transparenz der Offenen Arbeit befördern.

      - Last but not least: Der Freizeitmarkt hat in den letzten 3 Jahrzehnten

        beachtlich expandiert, was die Attraktivitäts- und damit die Konkurrenzfrage

        der Jugendarbeit ohne Zweifel zugespitzt hat.

1.7 Dass „Bildung“ in der Jugendarbeit plötzlich zu einem Generalthema geworden ist, macht die Lage insgesamt nicht übersichtlicher. So weit ich es überschaue, gibt es kaum eine Gruppierung, die sich damit nicht befasst und auch die „Deutsche Jugend“ hält sich diesbezüglich nicht zurück, wie wir noch sehen werden.

Wie diese Gemengelage konstruktiv „bewältigt“ werden kann, wird sich noch zeigen müssen.

So weit zum Rahmen, der die „Bildungsfrage“ umgibt.

2. Ist die Offene Arbeit Bildungsarbeit? –
    zum konzeptionellen Herangehen in der Literatur

Um die Antwort vorweg zu nehmen: Die Offene Arbeit ist Bildungsarbeit. Oder sie kann sich so verstehen, oder auch: sie hat es zu sein. So sagen es alle Veröffentlichungen.

Ein kurzer Hinweis auf eine beachtliche lange Liste von inzwischen vorliegenden Papieren, die sich damit befassen. Die Titelzeilen lauten wie folgt,

z.B. in 2002:

Jugendbildung im Umbruch – Schule und Jugendarbeit in einer Orientierungsphase,

G. Brenner

PISA und die Jugend(bildungs)arbeit, M. Nörber

Kinder- und Jugendarbeit in der „Wissensgesellschaft, Zum Spannungsverhältnis von aktueller Bildungskonjunktur und (notwendiger) Bildungsreflexion, W. Lindner

Schule und Jugendarbeit – von der Kooperation zur freundlichen Übernahme?

U. Deinet

Jugendarbeit in der Wissensgesellschaft, A. Scherr

Ganztagsschule und außerschulische Jugendbildung, H. Giesecke

In 2003 geht es weiter:

Jugendarbeit – der Ort, an dem auf nicht-affirmative Weise Bildung entsteht,

U. Deller

Jugendarbeit ist außerschulische Bildung, B. Sturzenhecker

Was heißt Bildung in der offenen Jugendarbeit, J. König

Spacing ... Aneignung von Räumen als Bildungskonzept ... U. Deinet

alle in: d.j.

Und nicht zu vergessen sind:

die Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums, Zukunftsfähigkeit sichern!, Für ein neues Verhältnis von Bildung und Jugendhilfe, Winter 2001,

der 11. Kinder- und Jugendbericht des Bundes, 2-02, und

der  LJP ab 1.1.03, der zur Bildung auch was sagt.

Eine Auswertung, wie hier „Bildung“ abgehandelt wird, finden sie in der Materialmappe (Exkurs)

.

Die Spannbreite der Abhandlungen ist schon beeindruckend und manchmal auch phantastisch.

Damit ist eigentlich alles geklärt – zumindest auf einer theoretischen Ebene.

Unstrittig bleibt aber, dass die PRAXIS der Jugendarbeit eine vollkommen andere Kategorie als die theoretische ist. Dieser Unterschied ist m.E. auch im Blick zu behalten, zumal die empirischen Bedingungen der Offenen Arbeit nur ganz selten den Ausgangspunkt von Abhandlungen bilden.

Diese vielen Veröffentlichungen zum Thema sind, in dieser Massierung ein relativ neues Phänomen und man muss dazu die Motivlage klären:

Was treibt an?

Der Wunsch sicherlich, in der Bildungsdebatte qualifiziert aus der Sicht und im Interesse der Jugendarbeit mitreden zu können.

Vielleicht ist es aber auch die Angst, mit der JA unter die Räder einer neuen Bildungs- und Jugendhilfepolitik zu geraten,

verbunden mit der Befürchtung, dass knappes öffentliches Fördergeld umgewidmet, also der JA entzogen werden könnte.

Oder ist es die Befürchtung, dass die Adressaten der Arbeit über die Ausweitung des Schulbereiches in den Nachmittag hinein abhanden kommen könnten?

(Zumindest treibt das den DFB um: „Mit der WM 2006 will der DFB die Jugend in die Klubs holen“, Rhein. Post v. 2.9.03, „Zudem graben Ganztagsschulen und niedrige Geburtenzahlen den Vereinen das Wasser ab“, sagte der DFB – Präsident.)

Es gilt aber dennoch auch hier deutlich zu machen, dass die allgemein aufgeworfene Bildungsfrage (PISA und die Folgen), verbunden mit dem Bemühen, für Kinder und Jugendliche eine qualitativ hochwertigere Bildung – Erziehung - und Betreuung möglich zu machen, dass dieses Bemühen von der Jugendarbeit per se unterstützt werden muss.

Also „Bildungsangebote“ der Offenen Arbeit?

Nach den Experten – Meinungen zu urteilen keine Frage. Keiner sagt nein zur Bildung in der Offenen Arbeit.

Die Offene Arbeit  ist Jugendbildung und wer da irgendwelche Zweifel haben sollte, ist nicht auf dem letzten Stand.

Ob da sich inzwischen eine arg überhöhte Erörterungslage über das abzeichnet, was Bildung in der Offenen Arbeit sein sollte, muss jeder für sich kritisch überprüfen – was ich sehr empfehle. 

Was hier und da dazu in die Welt gesetzt wird, hat auch so seine Tücken.

Der Begriff „Bildung“, das zugrundeliegende Verständnis über das, was Bildung ist oder zu sein hat:

der hat es insofern in sich, als er nahezu universell einsetzbar ist,

je nach Interessenhorizont,

oft genug ummantelt von eher vernebelnden pädagogischen Zauberwörtern.

Das erklärt auch die ungewöhnliche Breite in den Fachartikeln. 

Solch ein Allerweltsbegriff ist für alle Bereiche tauglich und deswegen kann auch jeder - je nach Standort, Interesse und Neigung - etwas Anderes darunter verstehen und ihn auch für sich entsprechend nutzen.

Seien wir also realistisch – der Streit um die richtige Bildung ist vorprogrammiert!

Ich will das kurz verdeutlichen:

Wollen die Schule und die Wirtschaft das Gleiche?

Sind die Interessen der Bildungsabteilung der Arbeitnehmerverbände identisch mit denen der Arbeitgeberverbände?

Kindergarten, Schule. berufliche Bildung, Hochschule, Jugend- und Erwachsenenbildung: Alle Bereiche haben ihr eigenes Bildungsverständnis.

(siehe Materialmappe: z.B. Vereinbarung zur Bildungsarbeit in Kindergärten, 01.08.03).

Der eine Bereich grenzt sich gegen den anderen ab.

Aber es gilt eben auch: Die jeweiligen Bildungsbereiche, so sehr sie auch separiert sind, durchdringen sich, weil sie wechselseitige Forderungen aneinander stellen.

Als Schlussfolgerung ergab sich für mich: Man kommt nicht umhin, die ganze Diskussionslandschaft zumindest in groben Zügen nachzuvollziehen, der eigenen Positionierung wege. Und die Aufforderung, am allgemeinen Bildungskurs doch bitte  teilzunehmen, pfeifen die Spatzen ohnehin von den Dächern.

Soweit zum konzeptionellen Herangehen in der Fachliteratur.

3. Ist „Bildung“ – ein Begriff für alle Fälle?

Was hat es also mit der „Bildung“ auf sich, wenn wir schon von Bildungsangeboten reden. Ein Ausflug ins allgemeine Fach der Bildung, in die Allgemeinbildung, ist lohnend, wenn nicht sogar notwendig.

„Bildung ist vielleicht der unklarste Begriff im gegenwärtigen pädagogischen Sprachgebrauch“, hat Giesecke, zurecht wie ich meine, mal angemerkt.

(Materialmappe: Bildungskaleidoskop, Allgemeine Aspekte zur Bildung)

Und darüber hinaus ist es auch nicht falsch, so habe ich gelernt, artverwandte Begriffe, wie Erziehung, Sozialisation, Curriculum, Didaktik und Methodik noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, damit nicht alles an dem einen Wort  „Bildung“ hängen bleibt. (Hinweis Info-mappe)

Die Aufforderung, „Bildung“ realistisch situationsbezogen zu fassen, ist mir als Empfehlung nicht entgangen.

Was kann das genau heißen?

Ein Bildungsvorhaben wird konsequent in einen Handlungsrahmen gestellt,

es wird eine Auswahl aus möglichen „bildungshaltigen“ Angeboten getroffen,

dann über eine Projektplanung durchbuchstabiert,

natürlich mit allgemeinen und besonderen Bildungszielen und mit Lernzielen ausgestattet (siehe W. Lindner in d.j., 7/8-02, S. 321).

(Ob ein solches Projekt dann Bestand hat, im kommunalen Bereich mit diversen Verhandlungspartnern, ist noch mal eine weiterführende Frage.)

Lassen sie uns kurz festhalten: die fachlichen und allgemeinen Gesichtspunkte zum Stichwort „Bildung“ haben wir ausgeführt. Es ist angezeigt, vom Himmel guter und vielfältiger Bildungsverständnisse in die Niederungen des Machbaren hinabzusteigen, wobei deutlich geworden ist, dass man eine Idee von den vilen Bildungsideen haben sollte.

4. Bildungsangebote konzipieren

Ich werde kurz über eine Konferenz berichten, die sich in Ausschüssen mit dem Thema

„Beiträge zur Bildung von Kindern und Jugendlichen als außerschulische und schulnahe Jugendarbeit“ auseinandergesetzt hat.

Verstehen sie das bitte als einen Werkstatt – Bericht.

In einem Tagungsrahmen, also weit ab von der konkreten Praxis, lässt sich nur idealtypisch orientiert arbeiten, also auf Grundsätzliches abstellen.

In 3 Schritten ist man vorgegangen:

Der 1. Schritt stand unter der Frage: Welche Beiträge zur Bildung von Kindern und Jugendlichen kann die Offene Arbeit leisten? 

Der 2. Schritt unter der Frage: Was sind wichtig erkannte Bildungsziele im Angebotsspektrum der Offene Arbeit?

Und der 3. Schritt: Welches Resümee ist zu ziehen, welche Einsichten sind aus dem 1. und 2. Schritt festzuhalten?

Das geht jetzt etwas ins Detail.

Zum 1. Schritt:

Die generelle Frage war: Welche Beiträge zur Bildung von Kindern und Jugendlichen kann die Offene Arbeit leisten?

Über eine Liste von denkbaren Bildungszielen wurde geklärt, welche davon zur Bildung von Kindern und Jugendlichen tauglich oder nicht tauglich sind.

Dabei sollte auch erkenntlich werden, von welchem Bildungsverständnis bzw. Bildungsbegriff man sich dabei leiten lässt.

Bezug: Liste Bildungsziele (siehe Materialmappe)



















































































Das Ergebnis:

a) Alle Bildungsziele sind plausibel und sinnvoll und können praktisch bei allen Angeboten der Offene Arbeit von Belang sein.

b) Sie charakterisieren insgesamt einen gut gebildeten Menschen. So gesehen sind sie auch alle wünschenswert.

c) Als Leitorientierungen bzw. Oberziele können sie ganz verschiedenen Angeboten dienen. Dafür sind sie hinreichend abstrakt.

d) Das in der Diskussion ermittelte „Bildungsverständnis“ sieht den ganzen Menschen in seiner Lebenssituation, knüpft an diese an und versteht sich damit ganzheitlich, nicht spezialisiert (tragfähig in der modernen Gesellschaft?).

Zwischenbemerkung: Hinter einem Bildungsverständnis (als Kondensat) verbergen sich bekanntlich Weltanschauungen, ideologische Sichtweisen, Vorstellungen über „das Subjekt“, den Menschen an sich, über Lebenswelten und über die Gesellschaft – oft allerdings unausgesprochen, selten durchbuchstabiert. (Ganzheitlichkeit = Neuhumanismus, deut. Idealismus, A. 19. Jh.)

Es gab auch Kritik:

Die Bildungsziele sind nur subjektbezogen und rein psychologischer Natur.

Damit sind sie auf eine Operations- bzw. Handlungsebene mehr oder weniger
beliebig zu übersetzen, was allerdings auch vorteilhaft sein kann.

Sie lassen keine Konkretisierung auf 

Kenntnisse über etwas, 

auf sinnvolle und ggf. sogar notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten zu.

Die sind nur genauer in Bezug auf „Bildungsgegenstände“ festzumachen.

Zum 2. Schritt:

Was sind wichtig erkannte Bildungsziele im Angebotsspektrum der Offenen Arbeit?

Angesichts der mehr oder weniger universellen Gültigkeit subjektbezogener Bildungsziele ist die Ebene gewechselt worden und aus der Vielzahl bildungstauglicher Angebote der Offenen Arbeit eine „Theatergruppe“ mal zur Planung herausgegriffen worden.

Von der Klärung rein subjektiver Merkmale als Bildungsziele ist also auf die Handlungsebene gewechselt worden, in der Absicht, ein Bildungsangebot  genauer zu fassen und exemplarisch durchzubuchstabieren, um „Bildung“ über Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten handhabbarer zu machen.

Das ist entlang von 8 Punkten gemacht worden:

1. Ausgangslage, Grundlegendes

2. Voraussetzungen für eine Kindertheatergruppe

3. Zielgruppenfrage

4. Angebotsrahmen

________________________________________________

5. Allgemeine Bildungsziele

6. Besondere Bildungsziele

7. Lernziele

8. Auswertungsmöglichkeiten

Dabei wurde unter Punkt 1, also zur Ausgangslage unterstellt:

- dass die Projektplanungsschritte sich im Prinzip, also von ihrer 
  Systematik her, auf andere bildungshaltige Angebote übertragen lassen,

- dass sich eine solche Arbeit nur lohnt, wenn nach entsprechender interner Klärung

  einer Schule ein Angebot gemacht werden soll 

- oder man deswegen gezielt angefragt wird und danach die interne Klärung

  der Möglichkeiten auf den Weg kommt.

Zwischenbemerkung:

Wie weit die Offene Arbeit überhaupt bei den Schulen konkret mit Angeboten ins Spiel kommt, ist eine vollkommen offene Frage, deren Beantwortung ausschließlich von kommunalen Gegebenheiten abhängig ist, weil die JH/JA eine ureigene kommunale Angelegenheit und der Schulträger ebenfalls die jeweilige Kommune ist.

Vollkommen unabhängig davon ist natürlich die Diskussion über die generelle „Bildungshaltigkeit“ der Offenen Arbeit, da es einen eigenständiger Bildungsauftrag nach § 11 KJHG gibt.

2. Welche Voraussetzungen sind für eine Kindertheatergruppe zu bedenken?

Vorausgesetzt wurde, dass für die Durchführung einer Theatergruppe hinreichende
- personelle und

- sachliche Ressourcen vorhanden sind:

  d.h. eine Fachfrau / ein Fachmann mit theaterpädagogischen Kenntnissen,

  angebotsangemessene Räume (externe oder eigene),

  entsprechendes Ausstattungsmaterial (Beleuchtung, Kostüme, Schminksets etc.)

Das hatte folgenden Hintergrund:

Kein Pädagoge kann bekanntlich alles. Der Omnipotenzzwang ist gezielt zu umgehen. Kein Pädagoge ist eine „eierlegende Wollmilchsau“, meinte man, auch wenn das oft genug verlangt wird.

Dabei wurde unterstellt, dass die Anforderungen im schulischen Bereich,

was deren Professionalität anbelangt, hoch sind oder hoch sein werden, weil Bildung, Erziehung und Betreuung ja verbessert werden sollen, wie die Diskussionen der letzten Monate ausdrücklich betonen, auch in den Medien.

3. Zielgruppenfrage

(Mit wem will ich es zu tun bekommen?)

Angenommen ist die 4. Klasse einer Schule im Stadtviertel mit 12 – 14 Teilnehmern.

4. Angebotsrahmen

(In welchem Umfang ist ein Angebot leistbar?)

2 x wöchentlich nachmittags, je eine Doppelstunde von 14:30 – 16:00 Uhr,

ergänzend zu anderen Angeboten, wie z.B. Sport und Musik

(siehe entsprechende Rahmenvereinbarungen: Vorrang für Sport und Musik).

Der Zeitrahmen für außerunterrichtliche Angebote ist beschränkt, weil die Essensversorgung, die Ruhephasen und die sehr wichtige Hausaufgabenbetreuung eine entscheidende Rolle spielen.                  

_____________________________________________________________

Ab hier – welche Bildung?

5. Allgemeine Bildungsziele

Über das Angebot soll die    

Kommunikationskompetenz,

besonders gefördert werden und stellt für dieses Angebot eine passendes Ziel aus dem Katalog denkbarer Bildungsziele dar.

Es bedarf allerdings über besondere Bildungs- und Lernziele der Präzisierung.

6. Besondere Bildungsziele

Sie sind abgestimmt auf die besondere Art des Bildungsangebotes. Auf eine Theater – AG übertragen heißt das:

a) Die Teilnehmer werden altersgerecht mit der Dramaturgie und der Regie eines Stückes vertraut gemacht.

b) Sie gewinnen Einsichten in das situationsabhängige Denken und Handeln von Akteuren.

c) Über die Variabilität von Rollen(mustern) lernen sie die Sprache als das Verständigungsmittel differenziert und bewusst einzusetzen.

d) In analytischer Herangehensweise erkennen sie den unterschiedliche Charakter von Sprechhandlungen und deren Geltungsansprüche, die in jedem Alltagsgespräch bei Bedarf auszumachen sind. (Hinweis auf 2.6)

7. Lernziele

Sie sind unmittelbar pädagogisch-praktisch bedeutsam und auf Beobachtbares hin formuliert.

Sie beziehen sich auf erkennbare bzw. erfassbare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Teilnehmer lernen:

- den eigenen Körper und die Stimme als Ausdrucksmittel einzusetzen,

- das Improvisieren,

- die Besonderheiten der darzustellenden Figur,

- ein Verständnis über jeweilige Szenen und 

- die Arbeit des Schauspielers an Rolle und Text.

8. Auswertungsmöglichkeiten / Evaluation

Über Abschlussinterviews in der Gruppe und / oder

ggf. als Vorführung des Einstudierten vor einem Publikum.

Kommen wir zu dem, was in diesem Ausschuss als Ergebnis der Überlegungen

festgehalten werden sollte (3. Schritt):

a) Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Bildungsarbeit.

    Das ist sowohl eine Verständnisfrage wie eine Frage der 
    konzeptionellen  Herangehensweise.

    Keiner sagte mehr, sie könne nur ein gutes Freizeitangebot sein.

b) Dabei ist nicht zu vergessen:

    Die Offene Arbeit ist sozialraumbezogen und trägerorientiert angelegt. Deswegen 
    kann sie in einer Schule nicht aufgehen, was wohl auch nicht erwartet wird.

    Ihr eigener Auftrag muss weiterhin qualifiziert realisiert werden können 
    (siehe § 11 KJHG, Bochumer Bildungsbeschluss der SPD, siehe Materialmappe).

c) Projektplanung:

    Aus den möglichen Angeboten der Offenen Arbeit kann ein geeignetes PROJEKT 
    entwickelt werden, dass außerhalb des gängigen Betriebes einer Offenen Tür liegt,
    denn der soll bzw. muss ja weiterhin Bestand haben, ist unterstellt worden.

    (Damit auch Verabschiedung erst einmal von der generellen Bildungsdebatte der 

     OKJA.)

d) Interne Klärung:

     Nach einer genauen internen Klärung wird erkundet, in wie weit man als
     potenzieller Partner einer Schule infrage kommen könnte.

     Bei dieser internen Klärung spielen mit Sicherheit die Vertragslage mit dem
    Jugendamt, der Jugendfreizeitstättenbedarfsplan / Jugendhilfeplan und die
     trägerinterne Konzeption eine entscheidende Rolle.

     Für eine Bewerbung braucht man einen genauer Projektplan als 
    Grundlage, so wie er grob durchgespielt wurde (Finanzen?). 

e) Kennzeichnende Größen (kontra Offene Arbeit), Schulspezifika:

    - Es muss ein verlässliches Angebot möglich sein (Personal und Vertretung!)

    - Das Angebot unterliegt der Bindung an ein Schuljahr (Verpflichtung).

    - Die Personalausstattung muss projektbezogen professionell sein.

    - Die Sachausstattung (Raum und Material) muss einen hohen Standard haben.

So weit war der Tagungsausschuss also in seinen Überlegungen gekommen.

Die vielfältigen und oft irritierenden Empfehlungen in den Fachveröffentlichungen lassen sich so vernünftig einschränken und damit praktikabel machen

Ich will nicht verhehlen, dass  mit den Klärungen über Bildung, Schule, Kooperation Jugendhilfe u. Schule Neuland betreten wurde. Aber das geht, so glaube ich, uns allen so.

5. Das Bildungsziel „Kommunikative Kompetenz“: 

      Präzisierung in einem Fall

Unter Punkt 4 ist ausgewiesen, dass die „kommunikative Kompetenz“ im Rahmen einer Theatergruppenarbeit besonders gefördert werden soll.

Jede Form von Bildung ist mehr oder weniger sprachabhängig.

„Deshalb führt der Königsweg zur Bildung über Sprache“, stellt D. Schwanitz fest

(Bildung – Alles was man wissen muss, Frankfurt a.M., 1999, S. 409 f.).

Da bei nahezu allen Angeboten der Offenen Arbeit aus der Sicht von Pädagogen Interaktion und Sprache eine wichtige Rolle spielen, lässt sich das Bildungsziel „kommunikative Kompetenz“ für die verschiedensten Angebote nutzbar machen. Selbst auf dem ersten Blick einfache Angebote lassen sich bei einer kompetenten sprachlichen Einfassung bzw. Konzeptionierung „bildungshaltig“ machen

(personales Angebot, Beziehungsarbeit).

Ein ganzheitliches und wesentlich nur psychologisch ausgerichtetes Bildungsverständnis hilft m.E. alleine nicht weiter (monozentrische Fundierung des Subjektes: Brockhaus).

__________________________________________________________________

Wie stellt sich „kommunikative Kompetenz“ genauer dar?

Angemessen verstehen lässt sich die Welt, in der wir leben und arbeiten und lieben, bei genauerer Hinsicht über ein Bezugssystem von drei Arten der Sprachverwendung:

a) Die kognitiv – instrumentelle Form der Sprachverwendung

Damit ist die objektive Welt als Darstellung von Tatsachen, Zuständen und Ereignissen im Blick

(Naturwissenschaften, Mathematik, Technik etc.)

Die Sprechhandlung zielt auf Wahrheitsfragen.

Die Aussagen können wahr oder falsch sein.

Sprachverwendung = kognitiver Modus.

Ziel: intersubjektiv geteiltes Wissen.

b) Die evaluativ – normative Form der Sprachverwendung

Damit ist die soziale Welt als Herstellung oder Erneuerung interpersonaler Beziehungen im Blick.

(Recht, Ethik, Moral, Religion, Gesellschaft, Politik, Philosophie etc.)

Die Sprechhandlung zielt auf Gerechtigkeitsfragen.

Die Aussagen können richtig oder nicht richtig sein.

Sprachverwendung = interaktiver Modus.

Ziel: normative Übereinstimmung, legitim geregelte Interaktion

c) Die ästhetisch – expressive Form der Sprachverwendung

Damit ist die subjektive Welt der Selbstrepräsentation im Blick.

(Kunst, Literatur, Film, Tanz, Sport, Theater)

Die Sprechhandlung zielt auf Wahrhaftigkeitsfragen.

Die Aussagen können so gemeint sein wie sie geäußert wurden – oder auch nicht.

Sprachverwendung = expressiver Modus.

Ziel: reziprokes Vertrauen.

In der Alltagskommunikation werden alle drei Arten der Sprachverwendung in der Regel gleichzeitig ins Spiel gebracht.

Das macht verständigungsorientiertes Handeln oft unübersichtlich, kompliziert die Gesprächslage und produziert Missverständnisse, wie tagtäglich erlebbar.

Erst bei nachhaltigen Unstimmigkeiten werden die Modi der Sprachverwendung auseinandergezogen und Geltungsansprüche bedeutsam:

- als theoretischer Diskurs (Wahrheitsansprüche)

- als praktischer Diskurs (Richtigkeitsansprüche)

- als ästhetischer Diskurs (Wahrhaftigkeitsansprüche)

“Kommunikative Kompetenz“ ist genau betrachtet komplex, werden weitere Perspektivenwechsel in Betracht gezogen:

Perspektivenwechsel I:

a) Äußere Natur

Gegenüber der äußeren Natur lässt sich nicht nur eine kognitiv – instrumentelle

sondern auch eine normenkonforme und expressive Einstellung einnehmen.

b) Gesellschaft

Gegenüber der Gesellschaft lässt sich nicht nur eine evaluativ –normative

sondern auch eine objektivierende und expressive Einstellung einnehmen.

c) Innere Natur

Gegenüber der inneren Natur lässt sich nicht nur eine expressive

sondern auch eine objektivierende und evaluativ – normative Einstellung einnehmen.

Perspektivenwechsel II:

Wechsel der Sprecherperspektiven in die erste (ich), zweite (du) und dritte Person 

(er)

Literaturhinweis: J. Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M. 1983, S. 144 ff. (siehe Materialmappe)

6. Chancen und / oder Risiken

Ich will nur kurz einige Gesichtspunkte festhalten, die mir in der letzten Zeit durch den Kopf gegangen sind.

Wir stehen heute – ausgelöst durch die Bildungsdebatte – in einer vollkommen neuen Situation.

Das ist hier noch einmal deutlich geworden.

Chancen haben etwas Perspektivisches an sich und in wie weit sie realisiert werden, wird sich noch erweisen müssen.

Chance 1

Die Offene Arbeit versteht sich als Anwalt für die Kinder und Jugendlichen.

Anmerkung:

Dazu muss man inzwischen im „allgemeinen Bildungsdiskurs“ halbwegs zu Hause sein. „Bildung“ ist neben Arbeit und Wirtschaft das Megathema geworden.

Was kann die Jugendarbeit zum „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung“ beitragen: argumentativ, diskursiv?

„Bildungsangebote“ der Offenen Arbeit kann auch heißen, den Bildungsdiskurs lediglich qualifiziert zu begleiten.

Dabei weiß sie, dass ist ihre Stärke, aus unmittelbarer Erfahrung, welche Interessen Kinder und Jugendliche haben.

Und sie ist auch über die Schwierigkeiten von Heranwachsenden ziemlich gut informiert, weil sie nah an deren Lebensweltbezügen arbeitet und das ohne „Systemfilter“.

Chance 2

Die Offene Arbeit vertritt, mit der Jugendhilfe zusammen, die nicht – formelle Bildung unter Bezug auf die formelle (Schule) und informelle (Familie, Nachbarschaft, Arbeit, Medien etc).

Anmerkung:

Für den nicht – formellen Bildungsbereich hat sie mit anderen die Fachkompetenz.

In Nach - PISA – Zeiten soll die Schule für Kinder ein

- liebenswerter „Lebens- und Lernort“,

- mit einer „neuen Lern- und Lehrkultur“,

- in einem „Haus des Lernens“

sein.

So beschreibt es der Landtagsbeschluss vom 28.05.02 (siehe Materialmappe).

Die Unterscheidung zwischen formeller, nicht-formeller und informeller Bildung

trifft die Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums (siehe Materialmappe).

Chance 3

Deswegen (wegen 1. und 2.) kann sich die Offene Arbeit am Kooperationsprojekt Jugendhilfe und Schule beteiligen und hat so die Möglichkeit, die Entwicklung der Bildungspolitik aus erster Hand zu verfolgen.

Damit weitet sie ihren eigenen Erörterungshorizont und ggf. ihre Gestaltungsmöglichkeiten aus.

Anmerkung:

Da die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe allerorten ein erklärtes Ziel ist, müssen beide Bereiche mit je unterschiedlichen Traditionen und Kulturen lernen, aufeinander zuzugehen, sich sachgerecht zu ergänzen und zu befruchten.

„Das setzt allerdings auch eine eigene bedarfsgerechte Ausstattung der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung mit öffentlichen Ressourcen und die durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz geforderte Planungssicherheit für die jeweiligen Träger voraus.“ (Landesparteitag der SPD-NRW, 14.06.03, Bochum, siehe Materialmappe)

Chance 4

Über die Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit der Schule kann die Offene Arbeit die Möglichkeit eigener Beiträge „unter dem Dach der Schule“ klären.

Anmerkung:

Voraussetzung dafür allerdings ist die Konsolidierung der Offenen Arbeit, die die Wahrnehmung des in § 11 KJHG festgelegten Auftrages qualifiziert und auf Dauer erst garantieren kann.

Nur dann ist auch zu erwarten, dass professionell abgesicherte Beiträge über die unmittelbare Offene Arbeit hinaus und von ihr aus entstehen können.

Chance 5

Restesammlung:

Lässt sich der Stellenwert der Offenen Arbeit, besonders kommunal, über die neueren Entwicklungen generell ausbauen?

Bieten sich über die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule und die beabsichtigte Qualitätsentwicklung im Schulbereich neue, interessante Fortbildungsmöglichkeiten? (GTK – Vereinbarung)

Kann die verbindlichere Fassung für einen Teil der Offenen Arbeit Entlastung bedeuten?

Gelernt werden kann oder muss, welche Interessen sich um die Schule herum gruppieren: Elternschaften, VEB, GEW etc., auf der kommunalen, Landes- und Bundesebene, wegen der erwünschten Teilnahme an der allgemeinen Diskussion über Bildung.   

Risiken

Wo Licht ist – ist bekanntlich auch Schatten!

Und neuere Entwicklungen können, trotz der guten Absichten der Beteiligten,

kontraproduktiv werden, Fallgruben produzieren.

Worauf ist zu achten?

Risiko 1

Man verheddert sich in den eigenen Ansprüchen.

Anmerkung:

Je stärker die Notwendigkeit wird, sich auszuweisen,

also je höher die Legitimationserwartungen werden,

desto größer ist die Gefahr, ein Konzeptgebäude auf das andere zu schichten.

Eine realistische eigene Position lässt sich ohnehin nur in genauer Absprache mit den anderen „Agenturen“ für Bildung, Erziehung und Betreuung einnehmen (Vernetzung).

Es geht um die Kooperation von Jugendhilfe und Schule und nicht ausschließlich darum, zu behaupten, dass man gut ist.

Risiko 2

Eine chronische Überstrapazierung hält Einzug.

Anmerkung:

Schon der Wirksamkeitsdialog stellt an die Praxis zusätzliche Anforderungen, soll er wirklich zur Profilbildung der Offenen Arbeit beitragen.

Und jeder weiß:

Die Jugendfreizeitstätten sind Kleinbetriebe mit einer beeindruckenden Aufgabenstellung. 

Risiko 3

Jede neue Ressourcenbindung bzw. Ressourcenverlagerung geht womöglich zulasten der „eigentlichen“ und unzureichend ausgestatteten Arbeit.

Anmerkung:

Ist das zu skeptisch beurteilt?  

Risiko 4

Es gibt nur „halbherzige“ Verabredungen für Bildungsprojekte.

Anmerkung:

Die Interessenlage (und womöglich die Interessenkollision) des Trägers und weiterer Beteiligter ist nicht eindeutig geklärt. Ein Sowohl – als – auch – Schwebezustand, Ergebnis von ausgehandelten faulen Kompromissen, geht immer auf Kosten der tätigen PädagogInnen.
